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Liebe Freunde,

vielleicht erinnern sich manche Leser noch an den Arzt Denis Mukwege. Wir haben
im Herbst 2008 über ihn berichtet. Amnesty International hatte kurz zuvor zusammen
mit dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission (DIFÄM) im Tübinger Kino Muse-
um den Film „Im Schatten des Bösen – der Krieg gegen die Frauen im Kongo“ gezeigt.
Die Veranstaltung war Teil der bundesweiten Amnesty-Aktion „Non aux viols!“ gegen
die massenhaften Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen in der Bürgerkriegsregion
Ostkongo. Denis Mukwege, der gerade in Deutschland unterwegs war, um die Öffentlich-
keit über die katastrophalen Zustände in seiner Heimat zu informieren, war als Teilneh-
mer der anschließenden Podiumsdiskussion eingeladen. Er ist Gründer und Direktor des
Panzi-Krankenhauses in Bukavu, Ostkongo. 

Seit 1994 ist der Osten der früheren belgischen Kolonie Schauplatz von Gewalt. Ange-
heizt von ethnischen Ressentiments streiten regionale und ausländische Milizen sowie die
kongolesische Armee um die Kontrolle über die rohstoffreiche Region. 

Der engagierte Gynäkologe gründete 1999 in Bukavu eine Frauenklinik, die sich bald
zu einer im Kongo einzigartigen Behandlungsstation für die zahllosen Vergewaltigungs-
opfer in der Region entwickelte. Diese sind in vielen Fällen lebenslang nicht nur seelisch
sondern auch organisch schwer geschädigt. Jährlich wurden über 3.600 Frauen dort be-
handelt. Mukwege hat die Fälle dokumentiert, Rebellenfraktionen wie auch kongolesische
Militärs als Täter ausgemacht und internationale Nichtregierungsorganisationen benach-
richtigt. 

Nun ist auf ihn ein Anschlag verübt worden. Mehrere bewaffnete Männer drangen am
25. Oktober 2012 in sein Haus in Bukavu ein. Ein Leibwächter wurde erschossen,
Mukwege selbst konnte jedoch fliehen. Er befindet sich seit dem 29. Oktober gemeinsam
mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Belgien. Wir sind in Gedanken bei ihm
und seiner Familie und werden berichten, wenn es Neuigkeiten gibt.

Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung im Jahr 2012 bedanken wir uns ganz herz-
lich. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!

Maximilian Siebler
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Im Jahr 2002 begann in der Elfen-
beinküste ein Bürgerkrieg, als Teile
des Militärs gegen den Präsidenten
Gbagbo putschten. Der Staats-
streich scheiterte, doch die Rebellen
besetzten den nördlichen Teil des
Landes. Seither gab es von interna-
tionaler Seite mehrfach Versuche,
zwischen den Parteien zu vermitteln.
Ein Abkommen zur Machtteilung
und Entwaffnung sollte 2005 Präsi-
dentschaftswahlen ermöglichen, die-
se mussten aber erneut ausgesetzt
werden. Gbagbo blieb kommissa-
risch im Amt.

Die Wahlen 2010

Im Oktober 2010 fanden zum ers-
ten Mal seit 2000 wieder Präsident-
schaftswahlen statt. Da keiner der
Kandidaten eine absolute Mehrheit
erringen konnte, kam es im Novem-
ber 2010 zu einer Stichwahl zwi-
schen dem amtierenden Präsidenten
Laurent Gbagbo und seinem He-
rausforderer Alassane Ouattara. Die
Wahlkommission gab einen knap-
pen Sieg mit 54,1% für Ouattara be-
kannt. Kurz darauf erklärte der Ver-
fassungsrat jedoch die Stimmen aus
einigen Wahlkreisen für ungültig,
was zur Folge hatte, dass nun Gbag-
bo die Wahl mit 51,4% knapp ge-
wonnen hatte. Beide Institutionen
werden aber nicht als politisch unab-
hängig angesehen.
Nach der Bekanntgabe der Ent-

scheidung durch den Verfassungsrat
ließ sich der bisherige Präsident
Gbagbo erneut vereidigen. Am glei-
chen Tag rief sich Ouattara ebenfalls
als Präsident aus, da er die Entschei-
dung des Verfassungsrats nicht ak-
zeptierte. Die Elfenbeinküste hatte
nun zwei Präsidenten.

nalen Strafgerichtshof der Vereinten
Nationen in Den Haag überstellt.
Viele Menschen flüchteten in Nach-
barländer, Ende 2011 waren noch
immer über 250.000 Menschen
nicht in ihre Heimat zurückgekehrt.
Zwischenzeitlich waren sogar über
eine Million Menschen auf der
Flucht. Nach ihrer Rückkehr waren
ihre Häuser häufig besetzt und von
anderen übernommen worden.

Zu Menschenrechtsverletzungen
kam es nach Angaben von Amnesty
International auf beiden Seiten.
Gbagbos loyal gesonnene Truppen
und Sicherheitskräfte richteten De-
monstranten außergerichtlich hin
und ließen Menschen „verschwin-
den“. Die Übergriffe richteten sich
vor allem gegen Dioulas, so werden
Menschen mit muslimisch klingen-
dem Namen aus dem nördlichen
Teil der Elfenbeinküste bezeichnet.
Ouattara wird vor allem von Men-
schen im Norden des Landes unter-
stützt, während die Anhänger von
Gbagbo hauptsächlich aus dem süd-
lichen Teil des Landes kommen.
Doch auch Truppen von Ouattara
töteten tatsächliche und vermeintli-

Die Internationale Gemeinschaft,
die UN eingeschlossen, stellte sich
hinter Ouattara und erkannte dessen
Wahlsieg an. Ende 2010 forderte
daher Gbagbo die UN und Frank-
reich auf, ihre Truppen abzuziehen,
die zur Friedenssicherung schon
länger in der Elfenbeinküste statio-
niert worden waren. Der UN-Si-
cherheitsrat lehnte diese Forderung
jedoch ab und verlängerte das Man-
dat für UNOCI (United Nation
Operation in Côte d'Ivoire), die die
Aufgabe hat, Kämpfe zwischen be-
waffneten Gruppen zu unterbinden,
diese zu entwaffnen und in die Ge-
sellschaft zu reintegrieren. Zu weite-
ren Aufgaben gehört unter anderem
auch humanitäre Hilfe und die Un-
terstützung bei der Organisation
von demokratischen Wahlen. Auch
das ehemalige Kolonialland Frank-
reich weigerte sich, die Truppen sei-
ner Unterstützungsmission Licorne
abzuziehen.
Eigentlich hatten die ersten Präsi-

dentschaftswahlen seit dem Jahr
2000 das Ziel, die Spannungen zwi-
schen dem Norden und dem Süden
des Landes seit dem Bürgerkrieg im
Jahr 2002 zu überwinden. Doch das
Gegenteil trat ein.

Der Konflikt und Menschen-

rechtsverletzungen

Eine politische Lösung konnte
nicht gefunden werden. Im März
2011 besetzten Ouattara-loyale
Truppen weite Teile des Landes.
Auch die UN-Friedenstruppen und
die französische Mission Licorne
mischten sich auf Seiten Ouattaras
in die Kämpfe ein. Schließlich wur-
de Gbagbo festgenommen und im
November 2011 an den Internatio-

Elfenbeinküste – ein Land im Dauerkonflikt?

Die Elfenbeinküste galt lange als politisch relativ stabil, doch seit über zehn Jahren kommt das

Land nicht mehr zur Ruhe. Nach den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2010 kam es zu einem Aus-

bruch der Gewalt und zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Bis heute konnte der Konflikt nicht

befriedet werden und die Aufarbeitung steht erst am Anfang.

Der frühere Präsident Laurant Gbagbo
Bildquelle: www.amnesty.org



chen beitragen könnte,
zumal die Justiz in der
Elfenbeinküste nicht po-
litisch unabhängig ist.
Auch wenn die Elfen-
beinküste nie offiziell
dem Strafgerichtshof
beigetreten ist, sind die
Ermittlungen des Ge-
richtshofs möglich, da
sich die Elfenbeinküste
seit 2003 seiner Ge-
richtsbarkeit unterwor-

fen und dies auch danach unter
Gbagbo bestätigt hat. Aus Protest
gegen die Überstellung von Gbagbo
boykottierten jedoch Parteien, die
ihn unterstützen, die im darauffol-
genden Monat stattfindenden Parla-
mentswahlen. Ouattara unterstüt-
zende Parteien gewannen diese
Wahl deutlich.
Der Prozess vor dem Internatio-

nalen Strafgerichtshof sollte im
Sommer 2012 beginnen. Zunächst
wurde der Prozessauftakt jedoch
verschoben, um Gbagbos Verteidi-
gern mehr Zeit einzuräumen. Da-
nach ein zweites Mal, um zu prüfen,
ob Gbagbos Gesundheit eine Ge-
richtsverhandlung zulässt. Nun hat
der Internationale Strafgerichtshof
am 2. November 2012 entschieden,
dass der Prozess geführt werden
kann. Gbagbo muss jedoch wegen
seines Gesundheitszustands nicht
bei allen Verhandlungen anwesend
sein. Ihm wird individuelle Verant-
wortung als indirekter Mittäter in
vier Fällen von Verbrechen gegen
die Menschlichkeit vorgeworfen:
Mord, Vergewaltigung und sexuelle

Gewalt, Verfolgung und andere
Verbrechen, die im Kontext der
Nachwahlperiode begangen wurden.

Der Mangel an unparteiischer

Justiz

In der Elfenbeinküste hat die Jus-
tiz mit Ermittlungen wegen ver-
schiedener Verbrechen begonnen.
Bisher wurden über 140 Personen
für Verbrechen in der Zeit nach den
Präsidentschaftswahlen verurteilt –
jedoch ausschließlich Anhänger von
Gbagbo. Dies hat zu viel Kritik
durch Menschenrechtsorganisatio-
nen geführt. Die Entwicklung wird
vor allem innerhalb der Bevölke-
rung der Elfenbeinküste kritisch ge-
sehen. Es drängt sich der Eindruck
auf, dass die Internationale Gemein-
schaft nur gegen die Verbrechen der
Verlierer des Konflikts vorgeht und
ignoriert, dass von beiden Seiten
Verbrechen begangen wurden. Den
Anhängern Gbagbos fehlt sowohl
national wie international eine Stim-
me, um sich gegen die Ungerechtig-
keiten, die gegen sie begangen wur-
den, zu wehren.
Nach Angaben von Matt Wells,

der für die Menschenrechtsorganisa-
tion Human Rights Watch als Be-
richterstatter tätig ist, hat sich in der
Elfenbeinküste in den letzten Jahren
ein Klima der Straflosigkeit für die
Verbrechen der Sieger und gegen-
wärtigen Machthaber breitgemacht.
Inzwischen scheint die amtierende
Regierung von Ouattara sogar die
Vorgehensweise des Internationalen
Strafgerichtshofs für ihre eigenen

Zwecke zu nutzen. So
sagte Premierminister
Guillaume Soro im
Sommer 2012 in einem
Radiointerview: „Keine
Siegerjustiz vorgewor-
fen zu bekommen war
genau der Grund, wes-
wegen wir den Interna-
tionalen Strafgerichts-
hof miteinbezogen ha-
ben ... Bisher war der
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che Anhänger Gbagbos. Es gibt
zahlreiche Berichte über die Anwen-
dung von Folter und Vergewaltigun-
gen. Auch Journalisten wurden un-
ter Druck gesetzt und wegen ihrer
Kritik festgenommen.
Ende März 2011 kam es zum so-

genannten Massaker von Douékoué.
Die Truppen der Konfliktparteien
bekämpften sich in der Stadt
Douékoué sowie in deren Umge-
bung. Dabei kamen hunderte Zivi-
listen ums Leben. Liberianische
Söldner, die auf Seiten Gbagbos
standen, machten Jagd auf Zivilis-
ten. Sie plünderten deren Häuser,
zwangen Frauen und Kinder, die
Stadt zu verlassen, und richteten
hunderte Männer und Jungen ohne
Gerichtsverfahren hin. Nach Anga-
ben der UN sind während der Kon-
flikte nach der Wahl insgesamt über
3.000 Menschen ums Leben gekom-
men.
Im Oktober 2011 nahm der Inter-

nationale Strafgerichtshof (Internati-
onal Criminal Court – ICC) seine
Ermittlungen wegen Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen auf. Er konzentriert sich
dabei auf die wichtigsten Entschei-
dungsträger und deren Mitverant-
wortung. Der festgenommene
Gbagbo wurde im November 2011
an den Gerichtshof überstellt, was
von Menschenrechtsorganisationen
begrüßt wurde. Auch innerhalb der
Bevölkerung der Elfenbeinküste gab
es Hoffnungen, dass der Internatio-
nale Strafgerichtshof zur Aufarbei-
tung und Verfolgung der Verbre-

Douékoué, wenige Tage nach dem Massaker

Bildquelle:: www.amnesty.de

Flüchtlinge aus der Elfenbeinküste

Bildquelle:: www.amnesty.de
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Internationale Strafgerichtshof ein-
geladen, in der Elfenbeinküste zu er-
mitteln. Doch hat der Strafgerichts-
hof meines Wissens nur vier Haftbe-
fehle erlassen (Anm. alle gegen
Gbagbos Anhänger). Sie werden
zustimmen, dass der Internationale
Strafgerichtshof das auf Grundlage
seiner Ermittlungen entschieden
hat.“

Es wird befürchtet, dass das ein-
seitige Verfolgen von Verbrechen
der Anhänger Gbagbos zu einer er-
neuten Eskalation führen könnte.
Daher wäre es wichtig, dass der In-
ternationale Strafgerichtshof nun ein
Zeichen setzt und ebenfalls gegen
Ouattaras Seite ermittelt. Doch die
Möglichkeiten des Gerichtshofs sind
begrenzt. Die geringe finanzielle und
personelle Ausstattung war ein we-
sentlicher Grund für die Entschei-

instrumentalisieren lässt. Außerdem
könnte sich die Internationale Ge-
meinschaft stärker dafür einsetzen,
dass nationale Gerichte auch Ver-
fahren gegen Anhänger Ouattaras
eröffnen. 

Hannes Ströbel

dung, sich zunächst
auf die Menschen-
rechtsverletzungen
durch Gbagbo und
seine Anhänger zu
konzentrieren und
sich erst später den
Verbrechen der ande-
ren Seite zu widmen.
Auch scheint fraglich,
ob eine Auslieferung
enger Vertrauter
Ouattaras an den In-
ternationalen Ge-
richtshof überhaupt
durchsetzbar ist.

Die Übergabe von Gbagbo an
den Internationalen Gerichtshof
war sicherlich ein wichtiger Schritt,
die Menschenrechtsverletzungen
aufzuarbeiten. Es bleibt zu hoffen,
dass der Gerichtshof sich nun nicht

Für Menschen, die nicht nur Termine im Kopf haben: 

Der neue Amnesty-Taschenkalender 2013 ist da!

Ein junger Mann im Krankenhaus in Bangolo

Bildquelle:: www.hrw.org

Kalendarium: 2 Seiten pro Woche mit zeitgeschichtlichen
Daten sowie Monatsplaner von Januar 2013 bis Dezember
2014 
Serviceteil: Postgebühren, Internationale Vorwahlnummern,
Adressen von Friedens- und Menschenrechtsgruppen, Schul-
ferien, Stundenpläne 
Amnesty-Beiträge: Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte, Wirtschaft und Menschenrechte, Waffenexport 

Format: 14,6 cm x 9,4 cm (DIN A6 schmal)
Umfang: 192 Seiten 
Umschlag: vierfarbig mit umweltfreundlicher Schutzfolie
Innenteil: hochwertiges weißes Schreibpapier aus Altpapier

Verkaufspreis: 6 Euro. Der Amnesty-Taschenkalender 
kann im Buchhandel erworben oder über das Internet 
im Amnesty-Shop (www.amnesty.de/shop), per E-Mail 
(kalenderredaktion@amnesty-muenchen.de) oder Telefax (089/16
54 04) bestellt werden (zzgl. Versandkosten).

Aus dem Amnesty-Taschenkalender 2013:

„Den meisten Schmutz gibt es, 

wenn eine Hand die andere wäscht. “ 
(Zdenka Ortova, geb. 1961, tschechische Schriftstellerin)



gregiert: beispielsweise in den Städ-

ten in einzelnen Stadtvierteln.

Schwierig ist eine begriffliche Ein-

ordnung der Roma. Es können hier-

zu mindestens drei verschiedene

Ansätze unterschieden werden: Ei-

ner Ansicht nach werden Roma als

historische Diaspora betrachtet.

Demnach gelten Roma als eine einst

vereinte Gemeinschaft, mit gemein-

samen historischen Wurzeln und ei-

ner gemeinsamen Migrationsge-

schichte. Die Roma seien aus der

Region Punjab in Indien im 13.

Jahrhundert nach Europa migriert.

Diese Ansicht wird vor allem von

Linguisten vertreten. Sie vernachläs-

sigt aber, dass die Nähe zu indi-

schen Sprachen auch durch die Wei-

tergabe der Sprachen über Handels-

routen erfolgt sein könnte. Außer-

dem ist die Konstruktion der Roma

als ursprünglich indisch selbst prob-

lematisch, da sie die Roma als „exo-

tisch“ konstruiert. 

Eine zweite Ansicht versteht un-

ter der Identität der Roma eine be-

stimmte Art der Lebensführung und

des Verhaltens. Manche Autoren

glauben, dass die Roma über ihre

vorgebliche Lust am Reisen zu cha-

rakterisieren seien oder über ge-

meinsame kulturelle Praktiken, wie

beispielsweise Musik oder Sauber-

keitsregeln. Problematisch ist dieser

Ansatz vor allem, weil er Stereotype

über Roma zur Definition erhebt –

die Roma in Ungarn sind beispiels-

weise keineswegs ein „fahrendes

Volk“, sondern leben größtenteils in

Dörfern. 

Die Europäische Kommission ver-

steht unter Roma schließlich eine

„Vielfalt von Personengruppen, die

sich als Roma, Zigeuner, Fahrende,

Manouches, Ashkali, Sinti sowie

durch andere Titel bezeichnen.“ In

diesem Sinn soll der Begriff Roma

hier verwendet werden. 

Sozio-ökonomische Lage

Viele Roma in Ungarn sind arm.

Nach Angaben der Europäischen

Grundrechteagentur und des Entwick-

lungsprogramms der Vereinten Nationen

(UNDP) befanden sich 2011 über

70 Prozent der Roma in relativer

Armut – im Vergleich zu 33 Prozent

der „Nicht-Roma“. Seit dem Ende

des Kommunismus verschlechterte

sich ihre Situation: 1991 befanden

sich noch nur knapp ein Drittel in

relativer Armut. Die Roma hatten

vor der Demokratisierung Ungarns

vor allem in Bereichen gearbeitet,

die nach dem Zusammenfall der So-

wjetunion bankrott gingen – in den

Minen, Gießereien und in der Pro-

duktion von Maschinen. 

Ein Großteil der ungarischen

Roma ist heute arbeitslos: In der Al-

tersgruppe von 15 bis 64 liegt die

Arbeitslosenquote bei 50 Prozent.

Bei den 15- bis 24-jährigen liegt der

Wert sogar noch höher. In der rest-

lichen Bevölkerung beträgt die Ar-
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Roma in Ungarn 

Nach Schätzungen des Roma

Education Fund leben zwischen

500.000 und 800.000 Roma in Un-

garn. Das entspricht einem Prozent-

satz von fünf bzw. acht an der dorti-

gen Gesamtbevölkerung. Zu beach-

ten ist aber, dass die Datenlage aus

mehreren Gründen schwierig ist.

Erstens nehmen manche Forscher

an, dass Roma aufgrund schlechter

Erfahrungen und Angst vor der

Weiterverwendung der Daten zu-

rückhaltend sind, sich selbst als

Roma zu kategorisieren. Zweitens

ist unklar und umstritten, wer als

Roma zu bezeichnen ist. Die vorlie-

genden Daten sind also verzerrt. 

Die Roma leben über ganz Un-

garn verteilt – vor allem in den Regi-

onen Nord-Ungarn, Südtransdanu-

bien und in der nördlichen großen

Tiefebene. Die meisten Roma im

Norden Ungarns sprechen unga-

risch als Muttersprache, Romanes

wird vor allem in Südtransdanubien

gesprochen. Fast zwei Drittel der

Roma leben in Dörfern, viele in An-

siedelungen mit weniger als 2000

Bewohnern. Die Roma leben oft se-

Menschen- und Grundrechte in Gefahr

Als am 18.10.2012 mehr als 1000 Rechtsextreme in der ungarischen Stadt Miskolc mit Fackeln in

der Hand gegen die Roma aufmarschierten, warf dies ein Schlaglicht auf die zunehmend gefähr-

liche Lage für Roma in Ungarn. Amnesty International fordert seit Langem besseren Schutz der

Roma. Aber der Bruch der Rechte geht weiter. 

Die rechtsextreme Partei Jobbik beim Marschieren
Bild: Amnesty International
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beitslosenquote dagegen nur 24 Pro-

zent. Ein Grund dafür ist, neben ih-

rer Diskriminierung, dass Roma vor-

wiegend eher in Gegenden wohnen,

die vom Arbeitsmarkt benachteiligt

sind. 

Ihr Einkommen be-

ziehen die ungarischen

Roma aus unter-

schiedlichen Quellen:

Ein Viertel des monat-

lichen Einkommens

stammt aus regulärer

Beschäftigung, 23

Prozent aus Sozialhil-

fe, 19 Prozent aus

Pensionen, 19 Prozent

aus Kindergeld und 11

Prozent aus Arbeitslo-

senhilfe. Knapp zwei

Drittel der beschäftig-

ten Roma arbeiten als

Hilfsarbeiter, vor al-

lem in der Landwirt-

schaft, auf dem Bau

und in öffentlichen Einrichtungen. 

Die Roma in Ungarn sind außer-

dem durchschnittlich kürzer in der

Schule als „Nicht-Roma“. Einige ha-

ben keinen Schulabschluss, viele ha-

ben nur die Grundschule besucht.

56 Prozent haben einen Hauptschul-

abschluss und weniger als ein Viertel

hat eine höhere Schulbildung. Schul-

kinder sind oft in segregierten Schu-

len oder Schulklassen untergebracht. 

Die Wohnsituation der ungari-

schen Roma ist außerdem im

Durchschnitt schlechter als die der

übrigen Bevölkerung: Die Roma

wohnen in kleineren Häusern, mit

weniger Zimmern, in unsicheren

Wohngegenden, oft ohne Zugang

zu  sauberem Wasser und zu sanitä-

ren Anlagen. Sie heizen häufiger mit

Holz. Ein Viertel muss auf dem Bo-

den schlafen. 

Die Gesundheitssituation der

Roma schließlich ist ebenfalls be-

sorgniserregend: Sie haben eine ge-

ringere Lebenserwartung und höhe-

re Kindersterblichkeit. Aufgrund der

Verarmung ist es für Roma außer-

dem wesentlich schwieriger, Ge-

sundheitsleistungen zu beziehen. 

nierungsverbot aus Art. 14 gebun-

den: „Der Genuß der in dieser Kon-

vention anerkannten Rechte und

Freiheiten ist ohne Diskriminierung

insbesondere wegen des Ge-

schlechts, der Rasse,

der Hautfarbe, der

Sprache, der Religion,

der politischen oder

sonstigen Anschauung,

der nationalen oder

sozialen Herkunft, der

Zugehörigkeit zu einer

nationalen Minderheit,

des Vermögens, der

Geburt oder eines

sonstigen Status zu ge-

währleisten.“

Auch nationales Recht

schützt die Roma, vor

allem das Gesetz zur

Gleichbehandlung und

der Förderung von

gleichen Chancen so-

wie das Bürgerliche

Gesetzbuch. So fordert das Gleich-

behandlungsgesetz die gleiche Wür-

de für alle Menschen in Ungarn und

verpflichtet den Staat, gleiche Chan-

cen für alle zu schaffen. Das Bürger-

liche Gesetzbuch stellt fest, dass die

Gleichbehandlung ein Bürgerrecht

ist und dass Opfer von Diskriminie-

rung vor den Gerichten klagen

können. 

In der europaweiten Umfrage

EU-MIDIS der Europäischen Grund-

rechteagentur von 2009 äußerten aber

62 Prozent der Roma, dass sie in

den letzten zwölf Monaten aufgrund

ihrer ethnischen Herkunft diskrimi-

niert worden seien. Fast die Hälfte

der Befragten gab an, bei der Ar-

beitssuche diskriminiert zu werden,

ein Drittel beim Einkaufen im Ge-

schäft. Knapp ein Viertel äußerte,

beim Arbeitsplatz und in Cafés,

Restaurants oder Bars diskriminiert

zu werden. Auch bei der Woh-

nungssuche würden Roma benach-

teiligt. 22 Prozent gaben außerdem

an, im Gesundheitswesen diskrimi-

niert zu werden. 

Die Opfer der Diskriminierungen

meldeten die Vorfälle aber extrem

Die Daten zeigen klar, dass Roma

strukturell in einer schlechten sozio-

ökonomischen Lage sind: Viele sind

arm, arbeitslos und ohne adäquate

Bildung. 

Grund- und Menschenrechte

in Gefahr

Roma sind in Ungarn aber vor al-

lem auch Opfer von Grundrechts-

verletzungen. Eigentlich genießen

die ungarischen Roma als EU-Bür-

ger den Schutz der Europäischen

Grundrechtecharta. So sind sie ge-

schützt durch Art. 21 Absatz 1 der

Charta, der regelt:

„Diskriminierungen insbesondere

wegen des Geschlechts, der Rasse,

der Hautfarbe, der ethnischen oder

sozialen Herkunft, der genetischen

Merkmale, der Sprache, der Religion

oder der Weltanschauung, der politi-

schen oder sonstigen Anschauung,

der Zugehörigkeit zu einer nationa-

len Minderheit, des Vermögens, der

Geburt, einer Behinderung, des Al-

ters oder der sexuellen Ausrichtung

sind verboten.“ Auch schützt die

Charta das Recht auf Bildung, den

Zugang zu Gesundheitsvorsorge

und ärztlicher Versorgung. 

Ungarn hat weiterhin die Europä-

ische Menschenrechtscharta ratifi-

ziert und ist damit an das Diskrimi-

Szene aus dem Film „Just the Wind“ (Csak a szél) von Bence Fliegauf, der

bei der Berlinale 2012 den Amnesty-Filmpreis gewann. Der in ungarisch-

deutsch-französischer Koproduktion entstandene Film basiert auf einer

realen Mordserie an den Roma in den Jahren 2008 und 2009 in Ungarn.

                                                                                 Bild: Berlinale



������� ����	��	
��
���
�� ������	�
 � ��� ���
�� �����
 ����� �������	�� ��� �
����������� �
� ��	���������� ��
 ����	��
���	�� ��������� � ��� �	����
�������
 ���	 �����
 ������������ �������
�����
���
���	���	���
���	� ���
��� ����  ��� �� �����������	� !��
� �� �
������ �����
������ � "����� ���������
 ������� #�� $%��� �� %���& ��������
 �� $��������	 ������
��%���&� '�(�����
� ��	��  ��� ��
��� !�����	���
����� %���� ��� ����� ��� )*)*�+�� ����� ���� ���	
 "�����!�	������ ��
 �,�����
 ���� ���-��� �����	
�
�� -	�
���� � ���-��� ����
� �� ��� .�	�	��
����������	��
 ���������
 #����� ��� ����� /�������� �� �����
���	���"������ ��� ��� ������ ���
��� ��� ���$-����������& ����� �� �0���0��1223 �����
� ���	 ��� ��������
4�����	� ������#�	� .����� ����� �� �5��� ��� ���
�� "����� � ��� ���	
�
����� ���� �������	� $ ��������/�������
4
& �  ��� ��� �������#�	� ��� ��� ��	�
� ��� %���� �	���� /��
�� �� 5����
���� '�
����
 ��� ������#�	� ���	 �� �
���
 ���� ��������
4����	� 6������
��#���� 122* �����
� 7 ��� �����	
������ .����� ����� 	��� ���	������
���	�� ������������ ����� +����
��� ��� .���	�#�����
������ �����	
 � ��� 6������
����
 ���� ����� ��	 ��
�� ��� 8������ 122* �������
�-��	
��,
���� -����
 9����� ������ ��	 �� ���� 5�
�:����
��0���� � 5�����0� #�������� ������ ��� -��� "�; /<������	����� ��� �� ��� =��� ��� ���>��	
��	��	
 ������(� ��� European

Network Against Racism ��	4
�
� ������ �#���	� 122? �� 122* �� @2��#��
 ���� '��� ��� ��� -����� �	�� A���
�� ������ .4�� 12)) ��
��������
� ��� ���������
4����	� ���������� ���0��0���
� ���
 ��� .��
 �-�������
�� �� ������	
� ��� ���#�	�� ������	��	
�� � >��	 ���

.��� � ��� �����������	�����/�
� ���� �� "��� 12)1 #���� ��1B�C4	����� ������
���
�� -��� ���54
�� ���
� ������
 � ��� -��	
��,
����� �
�
� �� .��� ��� �
����������	� ���� -���� �� '�����
 12)1 �����	���
� ��� ���������	 ��������� �� �����
� ���������
� �� ����	 -����+���
��� ��� �
��
 9���D� �
Kritik an der Regierung/��
�����
 #���� ���� ��� ���������� ��� �������	� -������� ���-��� �� �������	�� ��� ��#��
�� '������ ��	�
�
 � ����������� ����
� �  ����
 ���	�����
���
#����� ���� ������
���	 ��
�����
�+������	� ���� -��� �����
4����� �����
�� �
�����	
 #��������	��� ��� �������	� ���������	�� +����	���
� �� +����	����� ��� %
�����	�� �� +�������	�� ��� ������� ��� A
	�� ���� ���	0������
 �� ���� .����	��
����� #����� ��� ������� #����� �������	�� �� %���� ��
=����������	� ����	��
 � ��� '�����4��� ��	 ��� .�������� 122?�� 122* ���������#���� ������� ����	������ �� �������	���!4	��� ��� '�������	�� ���.���� ����� � ��0��0���
� ��� ����� ������� ���
 ��	 ��	���� 5���� ��� ��#�	� ��� -��� ���
 ������� �����	
 #�������� 6���� �� ��#��
 �� �������������� ����
� ��	���(���	 ������
�����  ���� �� �����	
� 	���� �� ���� �	�� .0����	���
��������4�
 #����� E��� ������
���	��
�����
� �
���
�
� ����
� ��
���	��� �� ���0���
���	
 #�����%��� ��
 ��������	
�
� ��� ���	���	��
 �� �	�����	� �
����
4
 ���-��� �� ��	�
�� 7 ���� ��� '����
��� ��� -��	
��,
���� �� ����������
4
 ��� -������� ���4	����� ��	�
� ������ �����
��� .����	����	
��

Benno Keppner

8

Die Roma in Ungarn���
�� �� ��� ���� �������� ������	
� �������� #����� ��� ��	
#���
�� #�� ��� �����	� ����
������ ��� �� ��� ���
��� 8����������
 #��� �-��� ��� ��(����� �
��� ���4	����
� 6���� �� ������
���	 ��
������
� �
���
�
� �� #����� �� ����)) �����
 �� � �� ��
�
� �#0��.��
� 6���� �� '������ ���������	��� ��#���� �� ����+� ����� )) �����
 #�������4�(��
� ��	� ��� �� ���

��� 6������ ��#��
 ��#���� �� ��� � A������� ���

�� ����4�
�� ���� �	��
#�� ���
�	�� #���� ��� � .�	���� ��� =4��
� ��� ������
� �����	���(���	 �� �����	�
 �� ��� �������� ��
�������
 #���� �� ��� � )B�����
 #���� ��	#�� ���4�
��
 ���� %������ ����
� ���	 �� +��������	 �� ����� �����4���	� F4����� ���� ��� -��� � %��� �������4(�� �� � ��	�����	�� '�����( 6���� �� ��������������� �� �
���
�
� #��� � �����	���	
� ������0�������	� F����
�	
 ���	 ��  ������	�� ��
�� �����	����� 8���� �� ��������������� �� ���	 ��� ��� '�����
����
����	� #���� -��� ������������
 �
Aufstieg der Rechtsextremen������
�
 #��� ��� ��	���	
� ������0�������	� F��� �� ��� �������������� ��� '���
��� ��� -��	
���,
���� � %��� � ��� ���
��"����� .���������:�D�
 .�������G$��#���� ��� �� �������� %����&H� ���� "������ ��	���
 ��� �����
�
� �������
�#�	� �� '����12)2 )1�)? �����
 ��� �
�������� #���� ����
 ���

�
4���
� /���
	�
�� ��� ���
�� 8����� �� ��4�����
 +��
�� 6��� �� ��� ���
��.� �� �� �������	� ������� �
����� ��� !�	� ��� A����4���	��������
 ��	���
 ��� ����� )@�3 ������
 ��� �
���� �� ����
 ������� 11 �������	� ��
������ 122I �������
� ���
�� "�����#��� �� ����� +��� ���� �	��



9

Der Fall „Pussy Riot“ und die Meinungsfreiheit in Russland

Gewiss wollten Nadeschda Tolo-

konnikowa, Maria Alechina und

Jekaterina Samuzewitsch mit ihrem

„Punk-Gebet“ am 21. Februar 2012

in der Moskauer Christ-Erlöser-

Kathedrale Aufsehen erregen. Doch

dass sich daraus ein medial derart

aufgebauschter, weltweit kontrovers

diskutierter Fall entwickeln sollte,

hätten sich die drei Mitglieder der

Band Pussy Riot – um es positiv zu

formulieren – wohl kaum träumen

lassen.

Etwa eine Minute lang hüpften sie

mit selbstgestrickten Sturmhauben

auf dem Kopf in der Nähe des Al-

tars herum und riefen ihre Parolen,

während im Hintergrund Bandkolle-

ginnen zusammenhangslose Rock-

Riffs spielten. Der „Songtext“ rich-

tete sich in erster Linie gegen Präsi-

dent Wladimir Putin und gegen den

Patriarchen der Russisch-Orthodo-

xen Kirche Kirill. Letzterer hatte zu-

vor in einem Fernsehinterview ge-

sagt, Putin hätte die Krümmung der

Geschichte zurechtgebogen. Außer-

dem bezeichnete er die zwölf-

jährige Herrschaft Putins als

„Wunder Gottes“.

Die drei Hauptakteurinnen

Tolokonnikowa, Alechina und

Samuzewitsch wurden festge-

nommen, des „Rowdytums

aus religiösem Hass“ angeklagt

und am 17. August 2012

schuldig gesprochen, was für

jede von ihnen zwei Jahre

Straflager bedeutete. In einer

Berufungsverhandlung am 10.

Oktober 2012 wandelte Rich-

terin Marina Syrowa die Haft-

strafe von Jekaterina Samuze-

witsch in eine Bewährungs-

strafe um, während sie das Ur-

nicht betreten, darunter der Foto-

graf Mitja Aleschkowski, der als Au-

genzeuge am 21. Februar vor Ort

war. Stattdessen sagten Zeugen aus,

die nur ein Video von der Aktion in

der Christ-Erlöser-Kathedrale gese-

hen hatten. 

Auch ist bei weitem nicht unbe-

stritten, ob der Tatbestand des

„Rowdytums aus religiösem Hass“

wirklich vorliegt. Zwei der drei

Sachverständigengutachten, die die

Anklage in Auftrag gab, kamen zu

dem Ergebnis, dass dies nicht

der Fall sei. Vielmehr drohe

den Künstlerinnen höchstens

eine Ordnungsstrafe von weni-

gen Euro pro Kopf. Erst ein

äußerst hanebüchenes drittes

Gutachten stellte für die Akti-

on der drei Frauen eine Moti-

vation aus religiösem Hass fest.

Die Experten berufen sich da-

rin unter anderem auf die Re-

geln der Trullanischen Synode

aus dem siebten Jahrhundert,

die Tänze in Gotteshäusern

verbieten. Die Regeln dieser

Synode verbieten aber bei-

spielsweise auch das Würfel-

spiel und sehen einen Aus-

teil gegen die beiden anderen Band-

mitglieder bestätigte.

Fragwürdiges Verfahren

Bereits gegen den Gerichtspro-

zess an sich kam heftige Kritik auf.

Die Beteiligten sollen insgesamt nur

wenig Zeit gehabt haben, die um-

fangreichen Materialien zu sichten.

Auf Tolokonnikowas Anmerkung,

viele Zeugenaussagen seien nahezu

identisch und erweckten den An-

schein, von den Ermittlern verfasst

zu sein, wurde nicht weiter einge-

gangen. Begründung: Die Angeklag-

te konnte nicht einmal die Hälfte

der Bände sichten. Richterin Syrowa

zeigte demonstrativ ihr Desinteres-

se, indem sie zur Seite schaute,

wenn die Anwälte der Angeklagten

redeten. Nicht selten schrie sie die

Verteidiger an. Mehrere Forderun-

gen, die Richterin wegen Befangen-

heit auszutauschen, blieben ohne

Erfolg. Ein Großteil der Zeugen

durfte das Gerichtsgebäude erst gar

Gig im Gotteshaus

Bei dem Prozess um die Aktivistinnen der Punk-Band Pussy Riot geht es um viel mehr als um Mu-

sik, die in einer Kirche unangebracht ist. Es geht der russischen Politik darum, ein Exempel gegen-

über Andersdenkenden zu statuieren. Dazu benutzt sie nicht nur die Russisch-Orthodoxe Kirche –

wie es Putin für seine Wiederwahl getan hat –, sondern sie instrumentalisiert gleich eine ganze

Religion.

Die Band Pussy Riot 
Foto: Denis Bochkarev

Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau 
Quelle: commons.wikimedia.org



rechtsbeauftragter Wladimir Lukin

bewertete die Aktion als Fehlverhal-

ten, jedoch nicht als Verbrechen.

Mehr als 2000 Gläubige forderten

Patriarch Kirill in einem offenen

Brief auf, die „Hetzjagd“ auf die

drei Aktivistinnen zu beenden.

Staatliche Repressionen gegen

Andersdenkende

Nicht zum ersten Mal geht die

russische Regierung gegen politische

Künstler vor. Allerdings waren die

staatlichen Repressionen bislang nie

so hart wie im Falle Pussy Riot. Die

beiden Kunstkuratoren Andrej Jero-

fejew und Jurij Samodurow sollen

2010 in einer Ausstellung laut An-

klage „ketzerische“ Kunstwerke ge-

zeigt haben. Damals hatte der glei-

che Staatsanwalt, der auch für Pussy

Riot drei Jahre Haft forderte, den

Vorwurf des religiösen Hasses erho-

ben. Sie kamen am Ende mit einer

Geldstrafe davon. Dem Aktions-

künstler Artjom Loskutow, Gründer

der Gruppe „Zeitgenössische Kunst

als Terrorismus“ (kurz: Cat), schob

die Polizei Drogen unter, wie ein

ehemaliger Mitstreiter berichtete.

Dies sei eine übliche Taktik der Po-

lizei, so der Mitaktivist, um „Stören-

friede“ zum Schweigen zu bringen.

Neben Drogenbesitz wird Losku-

tow Extremismus vorgeworfen. Die

Gruppe Cat hatte mehrmals zu pa-

rodisierenden Demonstrationen auf-

gerufen, bei denen die Demonstran-

ten Kleingeld verstreuen oder sinn-

lose Dinge mitbringen sollten.

Daneben muss sich Russland

schon länger den Vorwurf der Pres-

sezensur – insbesondere im Bereich

Fernsehen – gefallen lassen. Der be-

kannte Putin-kritische Schriftsteller

Sachar Prilepin war zu einer Talk-

show eingeladen worden, bei seiner

Ankunft teilte man ihm aber mit,

dass er nicht auftreten dürfe. Er hat-

te zuvor bei einem Treffen mit dem

Präsidenten unangenehme Fragen

gestellt. Dieser Fall ist jedoch nur

eine Randnotiz neben den ungeklär-

ten Morden an den Journalistinnen

Anna Politkowskaja und Anastassija

Baburowa, dem Rechtsanwalt Sta-

nislaw Markelow, der Menschen-

rechtlerin Natalja Estemirowa und

weiteren Regierungskritikern.

Meinungsfreiheit contra religiöse

Gefühle

Im Fall Pussy Riot spielte in der

medialen Diskussion das Recht auf

Meinungsfreiheit von Beginn an

eine große Rolle. Auch die 121 Ab-

geordneten des Bundestags nennen

in ihrem Brief den Verstoß gegen

Artikel 10 der Europäischen Kon-

vention zum Schutze der Men-
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schluss aus der Kirchengemein-

schaft für alle vor, die mit Juden be-

freundet sind. „Wenn diese Regeln

in Russland gelten, müsste man Pu-

tin aus der Kirche ausschließen, weil

er neulich Israel besucht hat“, zitier-

te die Zeitung Die Welt die Anwältin

Wioletta Wolkowa.

Viele weltbekannte Musiker und

Bands wie Madonna, Sting, Patti

Smith, Paul McCartney, Faith No

More, Franz Ferdinand oder die Red

Hot Chili Peppers solidarisierten

sich mit Pussy Riot. Die westliche

Politik reagierte bestürzt auf das Ur-

teil.  Bundeskanzlerin Angela Merkel

bezeichnete den Schuldspruch als

„unverhältnismäßig hart“ und sagte,

er stünde nicht im Einklang mit den

europäischen Werten von Rechts-

staatlichkeit und Demokratie. 121

Abgeordnete aller Fraktionen des

Bundestags unterschrieben einen

Brief an Russlands Botschafter in

Deutschland, Wladimir Grinin. Da-

rin bewerten sie das Urteil unter an-

derem als „drakonisch“. Der Trierer

Bischof und Vorsitzende der Deut-

schen Kommission Justitia et Pax,

Stephan Ackermann, bezeichnete

den Auftritt zwar als Provokation,

der Vorwurf des religiösen Hasses

sei seiner Meinung nach aber unge-

rechtfertigt. Russlands Menschen-

Der Patriarch der Russisch-Orthodoxen

Kirche Kirill
Foto: kremlin.ru 

Was Pussy Riot in ihrem

„Punk-Gebet“ sagten:

Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin,

verjage Putin, verjage Putin!

Schwarze Kutte, goldene Epauletten,

alle Gemeindemitglieder kriechen zur

Verbeugung.

Das Phantom der Freiheit ist im 

Himmel,

Homosexuelle werden in Ketten nach 

Sibirien geschickt.

Der KGB-Chef, ihr oberster Heiliger,

er wirft die Demonstranten in Scharen

ins Gefängnis.

Um den Höchsten nicht zu beleidigen,

müssen Frauen gebären und lieben.

Scheiße, Scheiße, Gottesscheiße,

Scheiße, Scheiße, Gottesscheiße,

Mutter Gottes, Jungfrau, werde 

Feministin, werde Feministin, werde 

Feministin!

Kirchlicher Lobgesang an die verfaulten

Führer, der Kreuzzug der schwarzen 

Limousinen.

In die Schule kommt zu dir der 

Prediger.

Geh zum Unterricht – bring ihm Geld!

Der Patriarch Gundjajew* glaubt an

Putin, besser sollte er, der Hund, an

Gott glauben.

Der Gürtel der seligen Jungfrau ersetzt

keine Demonstrationen.

Bei den Protesten ist die Jungfrau Maria

mit uns!

Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin,

verjage Putin, verjage Putin!

* = weltlicher Name Kirills
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schenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK) als ein Hauptargument für
ihre Empörung über das Urteil.
Prinzipiell geht es um eine Punk-
Band, die Putin und den russisch-or-
thodoxen Patriarchen kritisiert.
Auch in Russland dürfte das nicht
zum ersten Mal vorgekommen sein.
Man könnte die Schwere der Tat so-
gar dahingehend abmildern, als dass
der Auftritt der Aktivistinnen nicht
als Meinungsäußerung, sondern als
künstlerischer Akt angesehen wird –
frei nach dem Motto „Kunst darf al-
les“. Insofern wäre Bundesaußenmi-
nister Westerwelles Aussage, ein
Land wie Russland müsse so viel
künstlerische Freiheit aushalten kön-
nen, uneingeschränkt zuzustimmen.
Das Problem ist allerdings der

Schauplatz, die Moskauer Christ-Er-
löser-Kathedrale, das zentrale Got-
teshaus der Russisch-Orthodoxen
Kirche, von ihrer Bedeutung her in
etwa vergleichbar mit dem Peters-
dom. Die Argumentation gegen
Pussy Riot – vor allem von kirchli-
cher Seite – bezieht sich nicht aus-
schließlich auf das, was im Songtext
vorkommt, sondern auch auf den
Veranstaltungsort und damit ver-
bunden auf die Entweihung der Ka-
thedrale. Dabei stellt sich unweiger-
lich die Frage, warum es für Pussy
Riot gerade dieser Ort sein musste.
Sah die Gruppierung keinen anderen
Weg, sich Gehör zu verschaffen?
Schließlich blieben die Auftritte da-
vor in U-Bahnen, auf dem Roten
Platz und vor einem Gefängnis im
Vergleich zum „Punk-Gebet“ wenig
beachtet. Oder ging es tatsächlich
darum, religiöse Gefühle zu verlet-
zen, wie es in der Anklage hieß?
Nein – der zentrale Punkt, an den
die Protestaktion anknüpfte, ist die
Verstrickung der russischen Politik
mit der Russisch-Orthodoxen Kir-
che, genauer gesagt die persönliche
Verstrickung Putins mit dem Patri-
archen Kirill. Mit der Werbung Ki-
rills für Putin vor den Präsident-
schaftswahlen hat der Patriarch die
Aktion sogar ein Stück weit selbst
herausgefordert.

doch in keinem Verhältnis: Putin
benutzt genau die Religion und die
religiösen Gefühle, die er zu schüt-
zen vorgibt, um ein Exempel zu sta-
tuieren. Damit bestätigt er die Ver-
quickung von Politik und Kirche,
die Pussy Riot ihm vorwirft. Gleich-
zeitig stellt er klar, dass er abwei-
chende Meinungen nicht duldet und
bewirkt, dass sich der Spielraum für
zukünftige Protestaktionen verklei-
nert. Die russische Regierung
schränkt die Meinungsfreiheit also
unter Zuhilfenahme der Religion
ein. Besonders pikant ist dabei, dass
die Zeugenaussagen, auf die sich die
Richterin beruft, den Anschein er-
wecken, gefälscht zu sein.

Während die russische Regierung
die Religion für ein politisches State-
ment instrumentalisierte, miss-
brauchten die Pussy-Riot-Aktivistin-
nen „lediglich“ den heiligsten Ort
der Institution Russisch-Orthodoxe
Kirche. Letzteres ist sicherlich kein
Kavaliersdelikt, zumal sie den Patri-
archen persönlich als „Hund“ belei-
digten. Außerdem wähnen sie die
Jungfrau Maria auf ihrer Seite und
forderten sie auf, Putin zu verjagen
 – hier wird es theologisch und rhe-
torisch schwierig. Doch auch wenn
man die Aussagen von Pussy Riot
und ihre Art, diese der Öffentlich-
keit zu präsentieren, ablehnt, ist
menschenrechtliches Engagement
geboten. Es geht nämlich um viel
mehr als um einen spontanen Gig in
einem bedeutenden Gotteshaus – es
geht um die Freiheit der Andersden-
kenden.

Filipp Münst

Die drei Angeklagten beteuerten
vor Gericht immer wieder, dass es
ihr Hauptanliegen gewesen sei, auf
diesen Missstand aufmerksam zu
machen und entschuldigten sich bei
allen, deren religiöse Gefühle sie
verletzt haben. So weit hergeholt ist
der Vorwurf des religiösen Hasses
nicht: Nach Meinung der Men-
schenrechtsorganisation Memorial
sind politische Proteste oder künst-
lerische Selbstdarstellungen, die der
kirchlichen Praxis fremd sind, inner-
halb eines Gotteshauses „unverzeih-
lich“. Nicht allen Beobachtern sei
sofort klar, dass es sich um einen
politischen Protest handelt und
worauf dieser genau abzielt. Daher
empfänden, so Memorial, die meis-
ten die Protestaktion als Verletzung
ihrer religiösen Gefühle. Insofern ist
es als richtig und wichtig zu bewer-
ten, dass sich die drei Frauen dafür
vor Gericht entschuldigt haben.
Trotzdem verurteilten Vertreter

der Russisch-Orthodoxen Kirche
die Aktion bis zuletzt – mit dem Ar-
gument, die Aktivistinnen würden
keinerlei Reue für ihren Auftritt zei-
gen. Hier muss allerdings klar ge-
trennt werden zwischen einem An-
griff auf die Religion an sich (wofür
sie sich entschuldigt haben) und der
Kritik an der bloßen Institution Kir-
che (was das Hauptanliegen war und
wofür sie sich nicht entschuldigten).
Man könnte den Songtext sogar so
interpretieren, dass nicht einmal die
Russisch-Orthodoxe Kirche in ihrer
Gesamtheit, sondern nur bestimmte
Akteure oder vielleicht sogar aus-
schließlich Patriarch Kirill Ziel der
Kritik waren.

Religion als Instrument

Nun war der Auftritt von Pussy
Riot in der Christ-Erlöser-Kathedra-
le sicher reichlich provokant, um
nicht zu sagen geschmacklos. Auch
wenn man den zentralen Aussagen
der Aktivistinnen zustimmen mag,
muss man die Aktion keinesfalls als
gelungen bewerten. Die Reaktion
der russischen Politik steht dazu je-

Nadeschda Tolokonnikowa mit ihrem

Verteidiger Mark Feigin 
Quelle: amnesty.org.ru



starben bereits bis zum 3. Mai 20
Journalisten, bis Anfang November
hatte sich diese Zahl auf 53 erhöht.
Besonders in Ländern wie Mexiko
oder Indien geraten sie oft in die
Schusslinie von Kartellen oder reli-
giösen Fanatikern.
Trotz der erschreckend hohen

Zahl toter Journalisten wird das Jahr
2012 vermutlich für diese Berufs-
gruppe nicht das tödlichste. Laut
Amnesty International zeichnet es
sich jetzt schon ab, dass Blogger
und Netzaktivisten mit einer Todes-
zahl von 39 mehr als in den Jahren
davor freie Berichterstattung mit
dem Leben bezahlen mussten. Be-
sonders in den Ländern Bahrain
und Syrien kamen Blogger durch ge-
zielte Anschläge ums Leben. 
Auch in China, Kuba, Iran oder

Aserbaidschan betreiben Regierun-

gen eine systematische Unterdrü-
ckung der Pressefreiheit. Journalis-
ten und Netzaktivisten werden zwar
hier nicht hingerichtet, wandern
aber oft ins Gefängnis.
Anfang November 2012 waren

151 Journalisten und 132 Online-
Aktivisten weltweit in Haft.

Die Feinde der Pressefreiheit

Die US-Organisation Freedom
House überprüfte in 197 Ländern
Menschen- und Freiheitsrechte, die
auch Rückschlüsse auf die Presse-
freiheit zulassen. Demnach stufte
die Organisation die Presse in 66
Staaten als „frei“ ein und in 72 als
„teilweise frei“. 59 Staaten wiesen
keine freie Presse auf. Unter ihnen
sind Äquatorialguinea, Eritrea, Iran,
Usbekistan und Weißrussland.
Mit der Ausnahme von Mexiko

oder Nigeria sind es vor allem
Staatsorgane, die aktiv gegen die
Pressefreiheit vorgehen. In Mexiko
fürchten die Drogenkartelle freie
Berichterstattung als Gefährdung
ihrer Geschäftsinteressen. In Nige-
ria gehen religiöse Fanatiker wie die
nigerianische Terrorgruppe Boko
Haram gegen Journalisten als ihre
ersten Kritiker vor. Autoritär ge-
führte Staaten wie Syrien lassen freie
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Ein bedrohtes Menschenrecht: 

Der internationale Tag der Presse-
freiheit ruft jedes Jahr ins Bewusst-
sein, dass es in vielen Staaten weder
freie Berichterstattung gibt noch
Journalisten oder Blogger vor staatli-
chen Repressionen oder Mord si-
cher sind. 1993 von der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen
ins Leben gerufen, sollte er zu einem
Tag des Feierns werden. Allerdings
hat er sich zu einem Barometer ent-
wickelt, inwieweit Staaten und Ge-
sellschaften ein wichtiges Men-
schenrecht zulassen: das Recht auf
freie Meinungsäußerung. 
Auch in diesem Jahr, in dem sich

der Tag zum zwanzigsten Mal jährt,
zeichnen Organisationen wie das In-
ternationale Presseinstitut in Wien,
Amnesty International oder Repor-
ter ohne Grenzen ein düsteres Bild.
Reporter ohne Grenzen zufolge

Wie die Pressefreiheit weltweit eingeschränkt wird

Am 3. Mai 2012 beging die Unesco den jährlichen Tag der Pressefreiheit. Zu diesem Zeitpunkt be-

fanden sich über 160 Reporter in Haft. Mehr als 20 Journalisten und sechs Blogger waren bis An-

fang Mai bereits umgekommen. Das Jahr 2012 wird vermutlich das tödlichste Jahr für die schrei-

bende Zunft. Ein weiteres Mal rückt damit in den Blickpunkt, dass freie Berichterstattung und freier

Informationszugang von vielen Regierungen verhindert wird.

Lydia Cacho, mexikanische Journalistin und Buchautorin, lässt sich den Mund nicht

verbieten – trotz massiver Drohungen. In ihren Büchern geht es um Netzwerke von

Kriminellen und Politikern. Im Dezember 2005 war sie von sechs bewaffneten 

Männern, die sich als Polizisten ausgaben, entführt worden. Im Gefängnis sollte ihr

„eine Lektion“ erteilt werden. Mitarbeiter von Amnesty International und anderen 

Organisationen konnten dies verhindern.

Bildquelle:: www.amnesty.de
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Wie die Pressefreiheit weltweit eingeschränkt wird

Berichterstattung oder Kritik an bes-
tehenden Zuständen deshalb nicht
zu, da diese die ersten Schritte zur
Veränderung sind. Beispiele wie Tu-
nesien oder Libyen zeigen, dass es
sehr schnell zum Sturz repressiver
Regierungen kommen kann. Kön-
nen diese aber Debatten durch Pres-
sezensur, Haftstrafen für Journalis-
ten und Tötungsaktionen gegen
Blogger verhindern, bleiben sie fest
im Sattel. Bahrain unterdrückt nicht
nur die Proteste, sondern auch die
Berichterstattung darüber. Die Me-
dienkontrolle ist für alle Regime des-
halb überlebenswichtig. Sie nehmen
schwere Menschenrechtsverletzun-
gen billigend in Kauf.

Als besonderer Feind der Presse-
freiheit hat sich laut Reporter ohne
Grenzen in diesem Jahr der syrische
Präsident Baschar al-Assad hervor-
getan. Zum Ranking der Organisati-
on sind die nigerianisch-islamisti-
sche Terrorgruppe Boko Haram, der
nordkoreanische Diktator Kim-Jong
Un sowie der somalische Informati-
onsminister Abdulkadir Hussein
Mohamed neu hinzugekommen.   

Blogger als neues Sprachrohr

In den letzten zwölf Monaten ist
vor allem die wachsende Bedeutung
der Blogger deutlich geworden. Sie
nutzen die Freiheiten des Internets,
besonders in den Staaten der arabi-
schen oder islamischen Welt. Viel-
fach schlüpften sie in die Rolle, die
die freie Presse vorher wahrgenom-
men hatte, aber durch Zensur oder
Gefängnisstrafen nicht mehr aus-
üben kann.  

Nicht zuletzt durch die gewaltsa-
men Umstürze in den Staaten des
Maghrebs, die immer von Netzakti-
visten über Twitter oder eigene
Blogs befeuert wurden, sind viele
Regime aufgeschreckt. Sie versuchen
entweder allumfassende Kontrolle
im Internet auszuüben oder gehen
rücksichtslos gegen Blogger vor.
Ihnen drohen Haft- oder Todes-
strafen.  

Rebellion kommen wird. Die Netz-
kontrolle der Regierung ist weiterhin
restriktiv, die Unzufriedenheit in der
Bevölkerung aber nicht hoch genug.
Zugleich lassen staatliche Behörden
„weiche“ Themen wie Konsum in
der Berichterstattung zu. 

In Russland können Blogger hin-
gegen noch recht frei agieren. Die
Aufrufe der Opposition gegen die
manipulierte Präsidentenwahl Putins
und für den „Marsch der Millionen“
am 6. Mai fanden über Blogs und
Tweets statt. Doch blieb der Protest
eher folgenlos für die Regierung, die
sich nun anschickt, sukzessive die
Internetzensur durchzusetzen. 

Sebastian Ostendorf

In Ländern wie Ägypten, China
oder Russland kommt den Bloggern
die Funktion zu, eine unabhängige
Berichterstattung zu ermöglichen.
Freie Presse fehlt in diesen Staaten.
Zugleich ist aber auch die Situation
der Blogger höchst unterschiedlich.

Die Arabische Revolution sorgte
in Ägypten zumindest dahingehend
für Verbesserung, dass Blogger frei-
er arbeiten und berichten können.
Doch ist der Militärrat auch in der
Übergangsphase nicht davor zu-
rückgeschreckt, Blogger zu Gefäng-
nisstrafen zu verurteilen. Die Situati-
on bleibt unter dem neuen Präsiden-
ten Mursi und den regierenden
Moslembrüdern unsicher.

Wesentlich kritischer ist die Lage
für Blogger in China. Die Regierung
ist aufgrund des
Generationen-
wechsels inner-
halb der Partei
nervös. Berichte
über Verfehlun-
gen der Mitglie-
der des Zentral-
komitees wer-
den argwöh-
nisch beobach-
tet. Gleichwohl
schätzen chine-
sische Blogger,
dass es zu keiner

Der gewaltlose poltische Gefangene Maikel Nabil Sanad wurde nach zehn Monaten

Haft Anfang 2012 freigelassen. Der ägyptische Blogger war nach einem offenkundig

unfairen Gerichtsverfahren inhaftiert worden.

Bildquelle:: www.amnesty.de

Artikel 19 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte

„Jeder Mensch hat das Recht auf freie

Meinung und freie Meinungsäußerung;

dieses Recht umfasst die Freiheit, sich

Informationen und Ideen mit allen

Verständigungsmitteln ohne Rücksicht

auf Grenzen zu beschaffen, zu empfan-

gen und zu verbreiten.“



und Gerechtigkeit“, der größten Re-

gierungspartei, heizte die Debatte

an, indem er sich in Interviews als

Befürworter der Todesstrafe outete.

Der Verzicht auf diese Strafe bedeu-

te für den Verbrecher einen „unvor-

stellbaren Vorteil“ gegenüber sei-

nem Opfer. Zum Glück verlor die

LPR nach den Regional- und Kom-

munalwahlen im November 2006 an

Bedeutung und auch „Recht und

Gerechtigkeit“ ist inzwischen nicht

mehr an der Regierung.

Weißrussland – einziger euro-

päischer Staat mit Todesstrafe

Die Todesstrafe ist bis auf eine

Ausnahme überall in Europa per

Gesetz oder in der Praxis abge-

schafft. Nur in Weißrussland wird

sie noch angewandt. Seit der Unab-

hängigkeit im Jahr 1991 sollen etwa

400 Personen hingerichtet worden

sein – teilweise aufgrund von unter

Folter erzwungenen Geständnissen.

Nach der aktuellen Gesetzeslage

dürfen Minderjährige, Frauen und

über 65-jährige Männer nicht zum

Tode verurteilt werden.

Todeskandidaten werden erst

dann über den Hinrichtungstermin

informiert, wenn dieser unmittelbar

bevorsteht. Daher müssen sie stän-

dig mit ihrer Exekution rechnen.

Den Angehörigen wird die Leiche

nicht übergeben, sie

erfahren oft erst nach

Tagen oder Monaten

vom Vollzug  der Hin-

richtung. So erging es

auch der Mutter des

28 Jahre alten Andrei

Burdyka, der zusam-

men mit einem 29-jäh-

rigen Mitangeklagten

wegen eines bewaffne-

ten Raubüberfalls zum

Tode verurteilt wor-

den war. Als sie im Juli

2011 ihren Sohn im

Gefängnis besuchen

wollte, wurde ihr mit-

geteilt, er sei bereits

exekutiert worden. 

Gegen Dzmitry Kana-

valau und Uladzslau

Kavalyou, beide 25 Jahre alt, war

nach einem unfairen Verfahren im

November 2011 wegen Terrorismus

die Todesstrafe verhängt worden.

Beide Angeklagte sollen misshandelt

und zu Geständnissen gezwungen

worden sein. Nach der Urteilsver-

kündung war es zu außergewöhnlich

heftigem Protest sowohl in Weiß-
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Todesstrafe

Bei einer im September 2012 von

Angus Reid Public Opinion durch-

geführten Online-Umfrage in Groß-

britannien haben sich 65% der 2000

Teilnehmer dafür ausgesprochen,

die Todesstrafe wieder einzuführen.

Als häufigster Grund sei angegeben

worden, diese Strafe sei abschre-

ckend und bei Mord angemessen.

Das Ergebnis überrascht, herrscht

doch in Europa bei diesem Thema

weitgehend Konsens: Der Europäi-

schen Union dürfen nur Staaten

beitreten, die die To-

desstrafe abgeschafft

haben. Fast alle Mit-

gliedsstaaten des Euro-

parats haben die Zu-

satzprotokolle zur Eu-

ropäischen Menschen-

rechtskonvention ratifi-

ziert, die diese ultimati-

ve Strafe sowohl in

Friedens- als auch in

Kriegszeiten verbieten.

Dass aber auch wir in

Europa wachsam sein

müssen und dass das

moralische Fundament,

auf das wir bauen,

nicht so stabil ist, wie

es scheint, zeigen auch

die Vorgänge im EU-

Mitgliedsstaat Polen.

2006 sammelte die Koalitionsregie-

rungspartei „Liga der Polnischen Fa-

milien“ (LPR) Unterschriften für ein

Referendum über die Frage: „Bist

Du für die Wiedereinführung der

Todesstrafe bei Sexualmorden an

Minderjährigen unter 15 Jahren?“

Auch der damalige Präsident

Kaczynski von der Partei „Recht

„Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein“

Mehr als zwei Drittel aller Staaten wenden die Todesstrafe nicht mehr an. In den letzten zehn Jahren
haben im Schnitt mehr als drei Staaten jährlich diese grausame Strafe gesetzlich abgeschafft.
Über dieser guten Nachricht darf aber nicht vergessen werden, dass trotzdem noch zwei Drittel aller
Menschen in Ländern leben, deren Regierungen an der Todesstrafe festhalten. China, Iran, Saudi-
Arabien und der Irak führten 2011 die meisten Hinrichtungen durch.

                     (Mahatma Gandhi)

Dieses Verlies ist eine Todeszelle in Weißrussland, 2003: Der Todestrakt

befindet sich im Kellergeschoss des Untersuchungsgefängnisses SISO Nr. 1

in Minsk. Todeskandidaten dürfen nicht zum Hofgang an die frische Luft.
Bild: Amnesty International
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Todesstrafe: „Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein“

zur Steinigung.
Diese Form der
Exekution kön-
ne daher von
einem Richter
mit Verweis auf
das islamische
Recht der Scha-
ria angeordnet
werden. 
Zu den Ver-

brechen, die im
Iran mit dem
Tode bestraft
werden kön-
nen, gehören
Mord, Ehe-
bruch, Homo-
sexualität, Dro-
genhandel, wie-
derholter Alko-
holkonsum und
die Abkehr vom islamischen Glau-
ben. Selbst wer in Notwehr handelt,
muss mit der Todesstrafe rechnen.
Diesen Albtraum musste die 17-jäh-
rige Nazanin Mahabad Fatehi
durchleiden. Sie war in einem öf-
fentlichen Park in Teheran von
Männern überfallen worden. Als die
Angreifer versucht hatten, sie zu
vergewaltigen, hatte sie einen von
ihnen erstochen. Obwohl sie min-
derjährig gewesen war und in Not-
wehr gehandelt hatte, wurde sie im
Januar 2006 wegen Mordes zum
Tode verurteilt. Im Urteil hieß es:
„Ein Exempel, damit keine Frau es
mehr wagt, ihre Hand gegen einen
Mann zu erheben.“ Nach internatio-
nalen Protesten, auch von Amnesty
International, wurde eine Neuver-
handlung angeordnet, bei der die
junge Frau zwar im Januar 2007 von
der Anklage des Mordes freigespro-
chen wurde, aber der Familie des
erstochenen Angreifers ein soge-
nanntes „Blutgeld“ als Entschädi-
gung zahlen musste.
Die Todesstrafe dient nicht nur

der Bestrafung von Straftätern, son-
dern auch der Einschüchterung der
gesamten Bevölkerung. Häufig wer-
den Geständnisse unter Folter er-
presst.

USA – Todesstrafe auf dem

Rückzug

Auf dem amerikanischen Konti-
nent halten nur noch die USA an
der Todesstrafe fest. Im Jahr 2011
fanden 43 Exekutionen statt, drei
weniger als im Vorjahr. Im Januar
2012 warteten landesweit 3.189
Menschen in den Todeszellen auf
ihre Hinrichtung. Fast 140 Gefange-
ne mussten seit der Wiedereinfüh-
rung der Todesstrafe im Jahr 1976
entlassen werden, nachdem sich ihre
Unschuld erwiesen hatte. Andere
wurden trotz massiver Zweifel an
ihrer Schuld hingerichtet, wie z.B.
Troy Davis, der ungeachtet interna-
tionaler Proteste im September 2011
in Georgia exekutiert wurde. Fast 20
Jahre hatte er im Todestrakt ver-
bracht und bis zuletzt bestritten,
den ihm angelasteten Mord began-
gen zu haben. Der Schuldspruch ge-
gen Davis war aufgrund von Zeu-
genaussagen ergangen, die zum
Zeitpunkt des Verfahrens teilweise
widersprüchlich gewesen waren.
Außerdem hatten die Zeugen später
ihre Aussagen, zu denen sie von Po-
lizisten gezwungen worden seien,
widerrufen. 

russland als auch im Ausland ge-
kommen. Der Europarat forderte
die Regierung auf, die Urteile nicht
zu vollstrecken. Im Falle von
Uladzslau Kavalyou, der lediglich
der Mitwisserschaft bezichtigt wor-
den war, hatte der UN-Menschen-
rechtsausschuss offiziell beantragt,
mit dem Vollzug zu warten, um eine
Überprüfung des Urteils zu ermögli-
chen. Derartige Aufforderungen
sind nach dem Völkerrecht bindend.
Die weißrussischen Behörden hiel-
ten sich nicht daran und exekutier-
ten beide Männer im März 2012.
Im November 2010 hatte Staats-

präsident Lukaschenko erstmals öf-
fentlich ein Moratorium in Erwä-
gung gezogen, eine endgültige Ab-
schaffung dieser Strafform sei aber
nur durch eine Volksabstimmung
möglich. Die Mehrheit der Weißrus-
sen sei allerdings weiterhin für diese
Strafe und müsse noch für ihre Ab-
schaffung gewonnen werden, so der
Präsident.

Iran – Einschüchterung der 

Bevölkerung

Der Iran ist nach China das Land
mit den meisten Hinrichtungen. Im
Jahr 2011 hat Amnesty International
360 Exekutionen dokumentiert. Un-
ter den Hingerichteten waren auch
drei zur Tatzeit Minderjährige, ob-
wohl die Hinrichtung Minderjähri-
ger nach internationalem Recht ver-
boten ist. Vermutlich ist die tatsäch-
liche Zahl der Hinrichtungsopfer
deutlich höher, da die iranischen Be-
hörden Informationen über Exeku-
tionen häufig zurückhalten. 2012
kam es zu einer regelrechten Hin-
richtungswelle: Bis Ende August sol-
len bereits 300 Menschen exekutiert
worden sein, 78 davon allein im Mai.
Auch der UN-Sonderberichter-

statter für Menschenrechte im Iran,
Ahmed Shaheed, beanstandete die
hohe Zahl an Hinrichtungen im
Iran. Außerdem übte er Kritik am
neuen iranischen Strafgesetzbuch:
Es äußere sich nicht eindeutig zur
Hinrichtung Minderjähriger sowie

Länder mit der höchsten Zahl an 

Hinrichtungen im Jahr 2011

China 
(Tausende)

Iran 
(mindestens 360)

Saudi Arabien
(mindestens 82)

Irak 
(mindestens 68)

USA 
(43)

Jemen 
(mindestens 41)

Nordkorea 
(mindestens 30)

Somalia 
(10)

 Daten von Amnesty International
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Todesstrafe: „Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein“

In 33 der 50 US-Bundesstaaten ist

die Todesstrafe gesetzlich vorgese-

hen. Nach Bundes- und Militärrecht

kann sie im ganzen Land verhängt

werden. Die Todeskandidaten wer-

den durch Injektion von Gift hinge-

richtet. Dazu werden ihnen in der

Regel nacheinander drei verschiede-

ne Chemikalien injiziert. Das erste

Mittel führt zur Bewusstlosigkeit,

das zweite lähmt den Atmungsappa-

rat und erst das dritte führt zum

Tod durch Herzstillstand. Immer

wieder kam es zu Problemen bei der

Hinrichtung. Im Fall Romell Broom

versuchte das Hinrichtungsteam im

September 2009 schmerzhafte zwei-

einhalb Stunden lang, einen intrave-

nösen Zugang für die Giftspritze zu

legen – vergeblich. Nun soll der To-

deskandidat mit einem neuen Ver-

fahren exekutiert werden: Das Gift

soll so oft in einen beliebigen Mus-

kel injiziert werden, bis er tot ist.

Dass die Staatsanwaltschaft beim

Prozess entlastende Zeugenaussagen

zurückgehalten hatte, macht das

Ganze noch unerträglicher. Der Re-

gisseur Michael Verhoeven hat darü-

ber einen Film gedreht, der am 24.

Februar 2013 im WDR ausgestrahlt

werden soll.

Bei zahlreichen Hinrichtungen

war die verabreichte Dosis des Be-

in einem neben der Präsidentenwahl

am 6. November 2012 durchgeführ-

ten Volksentscheid gegen die Ab-

schaffung der Todesstrafe.

Ein weiterer Punkt, der Todes-

strafengegnern in die Hände spielen

könnte, ist bizarr: Die Bundesstaa-

ten haben Probleme, die für die

Hinrichtungen benötigte Giftmixtur

zu beschaffen. Das dafür verwende-

te Narkotikum Natrium-Thiopental

war in den USA allein vom

Pharmaunternehmen Hospira her-

gestellt worden. Anfang 2011 hatte

Hospira unter dem Druck wachsen-

der Proteste bekannt gegeben, das

Narkotikum nicht mehr zu produ-

zieren. Versuche, das Mittel aus dem

Ausland zu importieren, waren nicht

erfolgreich. Europäische Länder, da-

runter auch Großbritannien und Ita-

lien, ordneten für das Narkosemittel

eine Ausfuhrbeschränkung in die

USA an, um sicherzustellen, dass es

nicht zu Hinrichtungszwecken ein-

gesetzt wird. Auch ein indischer

Produzent stoppte den Verkauf von

Substanzen an Länder, die diese für

Exekutionen verwenden. Anfang

Dezember 2011 setzte die EU-

Kommission eine Regelung in

Kraft, die grundsätzlich eine Aus-

fuhr von Natrium-Thiopental an

Staaten außerhalb der Union nur

noch mit einer Sondergenehmigung

erlaubt. Angesichts dieser Schwie-

rigkeiten stiegen einige US-Bundes-

staaten auf das auch in der Tierme-

dizin verwendete Barbiturat Pento-

barbital um. Einziger Lizenzträger

für die Herstellung von Pentobarbi-

tal in den USA ist ein dänischer

Pharmahersteller. Das Unterneh-

men verurteilte den Einsatz des

Pharmazeutikums zu Hinrichtungs-

zwecken und bestritt, dass es sich

für diesen Zweck eigne. Im Juli

2011 beschloss die Firma, keine Ge-

fängnisse in US-Bundesstaaten mit

Todesstrafe mehr zu beliefern.

Missouri hat daher im Mai 2012

entschieden, mit einer hohen Dosis

des weit verbreiteten Narkosemittels

Propofol als einziger Chemikalie

hinzurichten. Größter Hersteller

täubungsmittels zu gering, so dass

die Todeskandidaten bei vollem Be-

wusstsein erstickten. 2006 setzte

Floridas Gouverneur die Exekution

durch die Giftspritze vorüberge-

hend aus, nachdem ein Delinquent

über 30 Minuten mit dem Tod ge-

rungen hatte und qualvoll gestorben

war. Nach der Klage von zwei zum

Tode Verurteilten erklärte im April

2008 der Oberste Gerichtshof in

Washington dennoch diese Hinrich-

tungsmethode für zulässig.

Die Zahlen für die verhängten

Todesurteile und Hinrichtungen

sind seit 1998 rückläufig, sie haben

im Jahr 2011 den niedrigsten Stand

seit der Wiederaufnahme der Todes-

strafe erreicht. Die Entwicklung ist

rasant: In dichter Folge schafften in

den letzten Jahren die US-Bundes-

staaten New York, New Jersey,

New Mexico, Illinois und Connecti-

cut die Todesstrafe ab. In Oregon

trat ein offizielles Hinrichtungsmo-

ratorium in Kraft. Nicht nur das Ri-

siko, Unschuldige hinzurichten,

oder ethische Bedenken dürften für

diese Entwicklung ausschlaggebend

gewesen sein, sondern auch die ho-

hen Kosten z.B. für Anwälte, lange

Verfahren und aufwändige krimi-

naltechnische Analysen. So kostet

jede Todesstrafe den Steuerzahler

in New Jersey im

Schnitt mehr als

umgerechnet drei

Millionen Euro.

Kalifornien muss-

te seit Wiederan-

wendung der To-

desstrafe im Jahr

1978 vier Milliar-

den Dollar für sein

Todesstrafenwesen

aufbringen. 13 Per-

sonen wurden seit-

her hingerichtet, in

den letzten sechs

Jahren fanden kei-

ne Hinrichtungen

mehr statt. Aller-

dings votierte über

die Hälfte der kali-

fornischen Wähler

Nach der gescheiterten Hinrichtung von Romell Broom: 

Ein Arzt hatte alle Einstiche bei der vergeblichen Suche nach

einer geeigneten Vene für die Giftinjektion markiert.
Copyright: Sentana, Quelle: Amnesty International
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Todesstrafe: „Auge um Auge, und die ganze Welt wird blind sein“

Dieses makabre Hin und Her bei
der Beschaffung des Gifts für den
staatlich sanktionierten Mord ist
würdelos. Es zeigt aber auch, dass
wir dem Ziel der weltweiten Äch-
tung der Todesstrafe einen großen
Schritt näher gekommen sind. Zahl-
reiche Regierungen und Firmen sind
nicht mehr bereit, bei dieser grausa-
men Strafe mitzuwirken.

Zurück zur Umfrage, nach der an-
geblich 65% der Briten für eine
Wiedereinführung der Todesstrafe
sind: Es stellt sich die Frage nach
der Relevanz einer solchen Erhe-
bung. Sie soll uns suggerieren, die

Todesstrafe sei verhandelbar. Das
ist sie nicht. Ganz zu Recht lehnt
Amnesty International diese barba-
rische Strafe grundsätzlich ab, unab-
hängig von der Schwere der Tat, der
Schuld oder Unschuld des Verurteil-
ten. Statt solche Umfragen durchzu-
führen, sollten vielmehr die Men-
schen darüber aufgeklärt werden,
dass die Mär von der abschrecken-
den Wirkung der Todesstrafe längst
widerlegt ist und das auf Vergeltung
beruhende Prinzip „Auge um Auge“
im Justizsystem eines zivilisierten
Landes keinen Platz mehr hat.

Eva Scheerer

„Last Supper“ von Louis Jones, der 2003 im US-Staat Indiana

mit einer Giftinjektion hingerichtet wurde. 

dieses Präparats und momentan ein-
ziger Anbieter in den USA ist die
deutsche Firma Fresenius Kabi. Sie
will Lieferungen künftig genau kon-
trollieren. Seit Mitte September 2012
müssen sich Großhändler in den
USA schriftlich gegenüber Fresenius
Kabi verpflichten, „nicht an Ge-
fängnisse, nicht an Strafvollzugsbe-
hörden und nicht an Gefängniskran-
kenhäuser zu liefern“. Seit Mitte Au-
gust 2012 prüft die EU-Kommission
eine mögliche Aufnahme von Pro-
pofol in die Anti-Folter-Verordnung
der EU, um einen Missbrauch des
Narkotikums zur Vollstreckung der
Todesstrafe zu verhindern.

„Last Supper“ von John Wayne Gacy, der 1994 im US-Staat 

Illinois mit einer Giftinjektion hingerichtet wurde.

„Last Supper“ von Thomas Ivey, der 2009 im US-Staat South

Carolina mit einer Giftinjektion hingerichtet wurde.

„Last Supper“ von Victor Feguer, der 1963 im US-Staat Iowa

gehenkt wurde.

„Last Suppers“ aus der Bilderserie von James Reynolds: Der Fotograf stellte Henkersmahlzeiten von Todeskandidaten nach, um den

Betrachter zum Nachdenken zu bewegen. Vom üppigen Mahl bis zu einer einzigen Olive ist alles dabei. Letztere wünschte sich Victor

Feguer, der 1963 im US-Bundesstaat Iowa hingerichtet wurde. Die Olive sollte einen Kern enthalten, damit auf seinem Grab als Zei-

chen der Versöhnung ein Olivenbaum wachse. Dieser Wunsch ging allerdings nicht in Erfüllung.
Copyright: James Reynolds, Quelle: Amnesty International
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Von Land Grabbing sind afrikani-
sche Länder, wie Angola, Äthiopien,
Madagaskar oder Kenia, genauso be-
troffen wie zum Beispiel Brasilien,
die Mongolei, die Philippinen und
die Ukraine. Die Ernährungssituati-
on in den betroffenen Entwick-
lungsländern ist ohnehin schon kri-
tisch. Wenn den lokalen Bauern nun
ihr Land genommen wird, weil
Großkonzerne oder andere Staaten
gewinnbringende Exportprodukte
anbauen wollen, wie beispielsweise
Kaffee, Kakao, Soja oder im Falle
Chinas Nahrungsmittel für die
wachsende chinesische Bevölkerung,
kann die Versorgung der örtlichen
Bevölkerung nicht gewährleistet
werden.
In den letzten Jahren ist das Phä-

nomen des Land Grabbings dras-
tisch angestiegen. Motive hierfür
sind die Sicherung von Grundnah-
rungsmitteln, Rohstoffen und Was-
servorräten für die eigene Bevölke-
rung, Gewinnsteigerung und inter-
nationale Krisen wie die Nahrungs-
mittelkrise zwischen 2005 und 2008.
Die Nahrungsmittelknappheit und
die daraus folgenden explodierenden
Preise führten dazu, dass unter an-
derem die Regierungen Chinas, Ja-
pans und Indiens befürchteten, auf
dem Weltmarkt nicht mehr genü-
gend Nahrungsmittel, z.B. Reis, für
ihre Bevölkerung zu bekommen.
Die Finanzkrise der letzten Jahre

ist ebenfalls eine Ursache für Land
Grabbing, denn die Investoren su-
chen neue Möglichkeiten, Gewinne
zu erzielen. Und was könnte ge-
winnbringender sein, als in den Ex-
port von Nahrungsmitteln oder an-
derer begehrter Exportware zu in-
vestieren? Land wird zum Spekula-

wie es in vielen Entwicklungslän-
dern üblich ist, noch kann sie Nah-
rung kaufen. 
Auf den Plantagen der Großkon-

zerne gibt es nur wenige Arbeits-
plätze. Diese sind nicht gut bezahlt
und oft mit extrem schlechten
Arbeitsbedingungen verknüpft. Die
Menschen müssen beispielswei-
se ohne Schutzkleidung giftige
Pestizide versprühen. Viele werden
krank und nicht wenige sterben.
Laut der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) gibt es jährlich tausende
Tote durch Pestizidvergiftungen in
Entwicklungsländern.
Land Grabbing ist auch eine der

Ursachen für Vertreibung und
Landflucht. In den Städten ist die
Situation aber oft noch schlechter.
Die Menschen finden meist keine
oder nur schlecht bezahlte Arbeit.
Sie müssen in Slums leben und ha-
ben nicht genug Geld, um sich zu
ernähren. 
Land Grabbing verletzt ein wich-

tiges und grundlegendes Menschen-
recht: das Recht auf angemessene
Ernährung. Dieses Recht hat seine
Grundlage in Artikel 11 des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte von
1966 und ist somit Teil des gelten-
den Völkerrechts. Laut diesem
Recht muss die Regierung eines je-
den Landes die Ernährung ihrer Be-
völkerung gewährleisten und si-
chern. Die Bevölkerung soll sich
entweder durch ein ausreichendes
Einkommen Nahrung kaufen oder
ihre Lebensgrundlage selbst erwirt-
schaften können, indem sie Acker-
bau und Viehzucht betreibt. Ist dies
nicht möglich, so muss sie durch
Spenden von anderen Ländern wie

tionsobjekt. Es wird verkauft, ge-
pachtet, genutzt oder einfach brach
liegen gelassen. Dies ist nicht immer
im Sinne oder zum Wohl der Men-
schen, die dort oft seit vielen Gene-
rationen leben und das Land als ihre
Lebensgrundlage genutzt haben.
Die Kleinbauernstrukturen in den
Entwicklungsländern werden von
den investierenden Staaten oder
Großkonzernen zerstört. Ohne
Rücksicht auf Verluste werden die
Menschen auch mit Gewalt von ih-
ren Ländereien vertrieben. Aber
warum ist das überhaupt möglich?
Schließlich wohnen die Menschen
dort oft schon sehr lange, bereits
ihre Väter und deren Väter haben
dort Ackerbau und Viehzucht be-
trieben. Die ansässigen Bauern und
Bäuerinnen, Hirten und Hirtinnen
haben häufig kein offizielles Besitz-
recht für das Land, das sie bewirt-
schaften. In den meisten Entwick-
lungsländern herrscht das kollektive
Nutzungs- und Besitzrecht vor, wo-
für es keine schriftliche Grundlage
gibt. Dies macht es den Menschen
schwer, ihr Recht durchzusetzen. 
Die Auswirkungen des Land

Grabbings sind enorm. Die Wirt-
schaft, die Umwelt, die Menschen,
das traditionelle System, kurz gesagt
das ganze betroffene Land leiden
darunter. Kleinbauern verlieren ihre
Existenzgrundlage. Menschen ver-
lieren ihre Heimat, manche durch
gewaltsame Vertreibung, oder auf
der Flucht sogar ihr Leben. Die von
den Großkonzernen oder fremden
Staaten angebauten Pflanzen wer-
den exportiert. Dadurch wird die
Ernährungslage noch dramatischer
 – die lokale Bevölkerung kann we-
der ihre Nahrung selbst anbauen,

Land Grabbing raubt Existenzgrundlage

Land Grabbing, zu Deutsch „Landnahme“, ist kein neues Phänomen. Seit mehreren Jahrzehnten

kaufen oder pachten internationale Konzerne, Industrie- und Schwellenländer, darunter vor allem

asiatische Länder und die Golfstaaten, sowie Privatpersonen große Landflächen in Entwicklungs-

ländern. 
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Land Grabbing raubt Existenzgrundlage

Seit dem Jahr 2004 sind nach ei-
ner Untersuchung der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation
(FAO) der Vereinten Nationen 2,5
Millionen Hektar Landflächen in
den afrikanischen Staaten Äthiopi-
en, Mali, Madagaskar, Sudan und
Ghana verkauft worden. In der De-
mokratischen Republik Kongo hat
der chinesische Telekommunikati-
onskonzern ZTE International die
Rechte an 2,8 Millionen Hektar für
Agrartreibstoffe bzw. Palmölplanta-
gen erworben. Und nicht nur dort
hat China Land gekauft oder ge-
pachtet. Auch in Kamerun kam es
durch unbekannte chinesische In-
vestoren zu einer Landnahme von
10.000 Hektar, um Reis anzubauen.
Außerdem kaufte sich China auch in
einzelnen Farmen in Mosambik ein.
China ist mitten drin im Wettrennen
um große Agrarflächen. 

Land Grabbing existiert schon
sehr lange. Allerdings muss drin-
gend einiges zur Verbesserung des

Prozesses beigetragen werden. Zual-
lererst sollte eine Charta oder ein in-
ternationaler Vertrag ausgearbeitet
werden, der die Landnahme in Ent-
wicklungsländern genau regelt. Es
darf nicht sein, dass die Bevölke-
rung der betroffenen Länder ihrer
Menschenrechte beraubt wird. Auch
darf es nicht sein, dass die Men-
schen ihre Existenzgrundlage und
ihre traditionellen Rechte auf kollek-
tiven Landbesitz verlieren. Geschä-
digte müssen andere Landflächen
oder eine ausreichende Entschädi-
gung in Geldmitteln erhalten. Das
ist das Mindeste, was die Investoren
oder die Regierungen, die ihre Län-
der Stück für Stück verkaufen, tun
können. Der gesamte Prozess des
Land Grabbings sollte transparenter
gemacht und stärker in der Politik
thematisiert werden. Dem Gewohn-
heitsrecht der Menschen, also dem
kollektiven Landbesitz, muss Vor-
rang gewährt werden. 

Hannah Dannenmann

Deutschland oder internationalen
Organisationen wie dem Roten
Kreuz versorgt werden. Auf die Hil-
fe von Regierungen hoffen die meis-
ten umsonst, denn diese können
oder wollen nicht helfen.  

Zur Rechtfertigung wird oft be-
hauptet, Land Grabbing sei eine
notwendige Investition in die lokale
Landwirtschaft, beispielsweise in Be-
wässerungssysteme und den Ausbau
der Infrastruktur, sie schaffe Ar-
beitsplätze und sei mit einem Wirt-
schaftsaufschwung im entsprechen-
den Entwicklungsland verbunden.
Diese Versprechungen decken sich
zum großen Teil auch mit den Hoff-
nungen der Länder und deren Men-
schen auf positive Nebeneffekte.
Allerdings werden die genannten
Punkte nur teilweise oder gar nicht
erfüllt. Kleinbauern könnten sicher-
lich von neuen Technologien und
einer besseren Infrastruktur profitie-
ren, wenn sie ihr Land bewirtschaf-
ten dürften.  

Land Grabbing hat viele Gesichter, unter anderem Vertreibung und Flucht. Kinder erinnern sich an ihre Heimat in Uganda. 
Foto: Oxfam International
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auf Bildung ge-

kämpft hat. Wir

verurteilen die

Tat aufs Schärfs-

te“, sagte Mustafa

Qadri, Pakistan-

Experte bei Am-

nesty-Internatio-

nal. „Der Angriff

zeigt, wie extrem

gefährlich die Si-

tuation für Men-

schenrechtler im

Nordwesten Pa-

kistans ist. Vor allem Aktivistinnen

sind einer ständigen Bedrohung

durch die Taliban und andere militä-

rische Gruppen ausgesetzt.“

In den vergangenen zwölf Mona-

ten wurden bei einer Welle gezielter

Angriffe durch die Taliban und an-

dere Gruppen mit Farida Afridi

mindestens eine Menschenrechtlerin

und mit Zarteef Afridi mindestens

ein Menschenrechtler getötet, die

sich für die Bildung von Frauen en-

gagiert hatten.

„Es reicht nicht aus, dass die pa-

kistanischen Behörden in diesen Re-

gionen Land von den Taliban zu-

rückgewinnen. Zerstörte Bildungs-

einrichtungen und vor allem die

Schulen für Mädchen müssen wie-

der aufgebaut und das Recht auf

Bildung für Mädchen muss garan-

tiert werden. Außerdem muss die

Regierung sicherstellen, dass Malala

angemessenen Schutz erhält“, for-

derte Mustafa Qadri. „Die pakistani-

schen Behörden müssen mit ihren

Maßnahmen zeigen, dass sie sich

dafür einsetzen, dass Frauen und

Mädchen trotz der Bedrohung

durch die Taliban und andere Grup-

pen die gleichen Möglichkeiten er-

halten wie Männer und Jungen.“

Pakistan

Bewaffnete eröffneten das Feuer

auf Malala Yousufzai und eine

Freundin, als die beiden sich auf

dem Weg von ihrer Schule in Min-

gora nach Hause befanden. Malala

wurde von zwei Kugeln getroffen.

Sie hat überlebt und wird derzeit im

Krankenhaus behandelt. Malala hat

angekündigt, dass sie sich weiter für

eine Schulausbildung von Mädchen

einsetzen möchte. 

Hinweise deuteten darauf hin,

dass die Attacke gezielt war. Einem

lokalen Bericht zufolge fragte einer

der Bewaffneten nach ihrem Na-

men, bevor geschossen wurde.

Seit ihrem elften Lebensjahr setzt

sich Malala in ihrer Region dafür

ein, dass Mädchen Zugang zu Bil-

dung erhalten. Ihr Vater führte eine

der letzten Mädchenschulen im

Swat-Tal und widersetzte sich damit

einem Verbot der Taliban, das den

Schulbesuch von Mädchen unter-

sagt. Sowohl Malala als auch ihre Fa-

milie wurden in der Vergangenheit

von den Taliban bedroht.

„Das war ein schockierender Akt

der Gewalt gegen ein 14-jähriges

Mädchen, das mutig für ihr Recht

Anschlag auf 14-jährige Menschenrechtsaktivistin 

Die Taliban haben am 9. Oktober im Swat-Tal in in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa

die 14-jährige Menschenrechtsaktivistin Malala Yousufzai angeschossen. Amnesty International

verurteilt den Angriff als „schockierenden Akt der Gewalt“.

Unter www.amnesty.de (Such-

wort: Malala), am Ende des Arti-

kels Pakistan: Taliban bekennen sich

zu dem Anschlag auf eine 14-jährige

Aktivistin finden Sie einen Link

zur Online-Aktion auf der Web-

site von Amnesty UK: Sie kön-

nen dort ein Schreiben an den

pakistanischen Präsidenten und

den Premierminister der pakista-

nischen Provinz Khyber Pakh-

tunkhwa schicken, in dem unter

anderem Schutz für Malala und

ihre Familie gefordert wird.

Die 14-jährige Menschenrechtsaktivistin Malala Yousufzai

Bildquelle:: www.amnesty.de

Pakistanische Kinder beten für die Genesung der schwerverletzten Malala Yousafzai.

Bildquelle:: www.amnesty.org
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Briefe gegen das Vergessen

GUATEMALA: 

                    Eine Mutter kämpft für Gerechtigkeit 

María Isabel Franco wurde im Alter von 15 Jahren vergewaltigt und brutal

ermordet. Seit ihrem Tod im Dezember 2001 kämpft ihre Mutter Rosa für

Gerechtigkeit, obwohl sie schon mehrmals von Unbekannten Morddrohungen erhalten hat und die Behörden mit

Gleichgültigkeit auf ihr Anliegen reagieren. Aus dem im Jahr 2007 veröffentlichten Bericht des Ombudsmannes für

Menschenrechte in Guatemala geht hervor, dass der Fall von María Isabel Franco unzureichend untersucht wurde

und die Behörden mangelndes Interesse an der Aufklärung zeigten. Der Interamerikanische Gerichtshof für Men-

schenrechte hat den Fall von María Isabel Franco kürzlich anerkannt und damit den Druck auf die Behörden in Gua-

temala erhöht, aktiv zu werden. 

Zeigen Sie sich solidarisch mit Rosa Franco. Schreiben Sie ihr Briefe oder Postkarten,

um zu zeigen, dass Sie ihren andauernden Kampf um Gerechtigkeit für ihre Tochter María

Isabel unterstützen. Schreiben Sie an:  

Rosa Franco

c/o Central America Team

Amnesty International

1 Easton Street

London

WC1X 0DW

UK

Das Internationale Sekretariat wird die Schreiben an Rosa Franco weiterleiten. 

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an die Vizepräsidentin von Guatemala. Begrüßen Sie das Engage-

ment von Frau Baldetti zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen vor ihrem Amtsantritt als Vizepräsidentin im Ja-

nuar 2012. Fragen Sie, welche Schritte die Behörden in Guatemala unternehmen, um die Mörder von María Isabel

Franco vor Gericht zu bringen. Erkundigen Sie sich, welche Maßnahmen ergriffen werden, um gegen das hohe Maß

an Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Guatemala sowie die geringe Strafverfolgungsrate dieser Verbrechen anzu-

gehen.  Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch oder auf Deutsch. 

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:

Roxana Baldetti

Vice President of the Republic

6ta. Ave. 4-19, zona 1 

Guatemala City

Guatemala

((Anrede: Dear Vice President / Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin)

(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,75 €)

Briefvorschlag:

Senden Sie bitte eine Kopie an:

Botschaft der Republik Guatemala

S.E. Herrn Carlos Jiménez Licona

Joachim-Karnatz-Allee 45-47, 2. OG.

10557 Berlin

Fax: 030 - 2064 3659

E-Mail: embaguate.alemania@t-online.de 

Leser mit Zugang zum 

Internet können die Briefe

direkt ausdrucken:

    www.ai-tuebingen.de
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María Isabel Franco 
© Amnesty International

Señora Vicepresidenta,

Me dirijo a ustedes con respecto al caso de María Isabel Franco que tenía 15 años cuando fue violada y
brutalmente asesinada. Desde la muerte de María en diciembre de 2001, su madre lucha para que se haga
justicia a pesar de haber recibido amenazas de muerte de desconocidos en varias ocasiones.
Ante todo, quería expresarle mi satisfacción por su compromiso formulado antes de las elecciones de ab-
ordar la violencia contra las mujeres. Quiero preguntarle qué medidas están tomando las autoridades gua-
temaltecas para garantizar el procesamiento de quienes mataron a María Isabel Franco. Además, quiero
saber qué medidas se están tomando para solucionar el elevado índice de casos de violencia contra muje-
res y niñas en Guatemala y para abordar el problema del reducido número de enjuiciamientos de estos 
delitos.

Atentamente,
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Briefe gegen das Vergessen

NIGERIA: 

                Öllecks verseuchen Umwelt 

Seit Jahrhunderten lebten die Menschen in Bodo, einer kleinen Stadt
im Nigerdelta, von Fischfang und Landwirtschaft. Am 28. August 2008
veränderte sich ihr Leben schlagartig, als durch ein Leck in einer Ölpipe-
line des Shell-Konzerns Tausende Barrel Öl in diesen Bereich des Deltas
liefen. Das Wasser und das Land rund um die Stadt Bodo wurden inner-
halb kürzester Zeit mit Öl verseucht. Das Austreten des Öls wurde erst
am 7. November 2008 gestoppt. Im Dezember 2008 trat ein erneutes
Leck auf, das dazu führte, dass zehn weitere Wochen lang Öl auslief.
Beide Vorfälle wurden durch Materialversagen verursacht.  Das Öl hat den Bewohnern von Bodo ihre Lebensgrund-
lage genommen und die Umwelt zerstört. Die Fische in der Bucht starben oder wurden durch die Verschmutzung
vertrieben. Bis heute wurde der Ölteppich nicht vollständig beseitigt, sodass Land und Wasser noch immer verseucht
sind und keine Erträge abwerfen. Der Schaden für die Fischerei und die Landwirtschaft hat in Bodo zu Nahrungs-
mittelknappheit und hohen Lebensmittelpreisen geführt. Viele Menschen in Bodo sind durch die Ölunfälle noch
weiter in die Armut gedrängt worden. Außerdem stellt die Verseuchung von Boden, Wasser und Luft ein ernsthaftes
Gesundheitsrisiko für sie dar.  Nachdem es im Juni 2012 erneut zu einem Leck gekommen ist, nehmen die Befürch-
tungen zu, dass die Shell-Pipeline durch ihr Alter brüchig geworden ist.  

Zeigen Sie sich solidarisch mit den Menschen in Bodo. Machen Sie ein Foto von sich, auf dem Sie ein Schild
mit dem englischen Text: „We support the Bodo community“ oder „Clean up the Bodo oil spills“ halten. Veröffent-
lichen Sie Ihr Foto auf: http://www.flickr.com/photos/medianaija/  

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den Staatspräsidenten von Nigeria und fordern Sie ihn auf, die
Umweltverschmutzung in Bodo und ihre Auswirkungen auf die dort lebenden Menschen zu untersuchen und sicher-
zustellen, dass das Öl beseitigt wird. Fordern Sie ihn auf, sich öffentlich zu Transparenz zu verpflichten, alle Infor-
mationen zur Säuberungsaktion zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass die betroffenen Gemeinden für ihre
Verluste entschädigt werden. Bitten Sie ihn zudem, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der prüft, ob Shell
die Umweltauflagen und -gesetze im Nigerdelta erfüllt, und fordern Sie die Veröffentlichung der Ergebnisse. Schrei-
ben Sie in gutem Englisch oder auf Deutsch.
Senden Sie Ihre Appelle bitte an:

President Goodluck Jonathan
President of the Federal Republic of Nigeria
Office of the President
Nigerian Presidential Complex, Aso Rock
Abuja
Federal Capital Territory
Nigeria
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 

(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,75 €)

Briefvorschlag:

Senden Sie bitte eine Kopie an:

Botschaft der Republik Nigeria 
S.E. Herr Abdu Usman Abubakar 
Neue Jakobstraße 4
10179 Berlin
Fax: 030 - 2123 0164
E-Mail: info@nigeriaembassygermany.org

Einwohner von Bodo im Nigerdelta
© Amnesty International

Your Excellency,

I am writing to you on behalf of the people of Bodo in the Niger Delta.  For centuries, they have made a 
living from fishing and farming until August 28th, 2008, when a breach in a Shell oil pipeline caused thou-
sands of barrels of oil to spill into the local creek. The land and water around Bodo was soon polluted with
oil and the people’s livelihoods were destroyed and the environment devastated.
I am asking you to monitor the pollution in Bodo and its effect on the local community. Please ensure that
a clean-up operation takes place.
I urge you to publicly commit to transparency and access to information for all aspects of the clean-up. It
is of utmost importance to ensure that the affected communities are fully compensated for their losses.
I ask you to set up a Commission of Inquiry to investigate and publicly report in Shell’s compliance with
environmental legislation and regulations in the Niger Delta.

Sincerely yours,
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Briefe gegen das Vergessen

LIBYEN: 

                  Vertriebene Bewohner von Tawargha in ständiger Angst

Im August 2011 wurde die libysche Stadt Tawargha von Milizen aus

dem nahegelegenen Misrata angegriffen. Die Angreifer zwangen die

30.000 Einwohner von Tawargha zur Flucht, brannten die Stadt nie-

der und zerstörten die Infrastruktur. Sie wollten Rache üben, da sie

glaubten, die Menschen in Tawargha hätten die Regierungstruppen

während der Proteste in Libyen unterstützt und dabei Kriegsverbre-

chen und andere Menschenrechtsverletzungen begangen.  Heute ist

Tawargha eine unbewohnbare Geisterstadt. Die ehemaligen Bewohner

leben verstreut in ganz Libyen in schlecht ausgestatten Lagern – in

ständiger Angst vor den anhaltenden Angriffen der Milizen. Bei einem

Anschlag auf ein Lager in Tripolis am 6. Februar 2012 töteten Schüt-

zen sieben der Bewohner, unter ihnen drei Kinder. Die Menschen aus

Tawargha fühlen sich nirgendwo sicher. Hunderte von ihnen wurden

von den Milizen aus Misrata an Kontrollpunkten abgefangen, aus Lagern, Häusern und selbst aus Krankenhäusern

herausgeholt und festgenommen. Häufig werden Gefangene gefoltert – einige der Bewohner Tawarghas sind sogar

durch Folter zu Tode gekommen. Die Milizen aus Misrata haben geschworen, die Einwohner von Tawargha niemals

in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Sie sind immer wieder in die Stadt eingefallen und haben Häuser und Infra-

struktur zerstört, um die Menschen an der Rückkehr zu hindern. Sie haben Sandberge aufgeschüttet, um den Zugang

zur Stadt zu blockieren und den Namen der Stadt von Straßenschildern entfernt. Tawargha wird gerade von der

Landkarte gestrichen.  

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den Innenminister von Libyen. Fordern Sie ihn auf, dafür zu

sorgen, dass alle aus Tawargha Vertriebenen unverzüglich in ihre Häuser zurückkehren können. Drängen Sie darauf,

dass die Sicherheit der Bewohner von Tawargha garantiert wird und dass die für die Angriffe Verantwortlichen vor

Gericht gestellt werden.  

Senden Sie ihren Brief bitte per Fax an den:

Innenminister von Libyen 

Fax: 0021 - 8214 8036 45 oder 

0021 - 8214 4429 97  

(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)

 

Briefvorschlag:

Your Excellency,

after military fighters from nearby Misratah attacked the town of Tawargha in August 2011, its 30,000 in-
habitants were forced to flee. As Tawargha is now uninhabitable, they had to live in camps. When a Ta-
wargha camp in Tripoli was attacked on 6 February 2012, gunmen killed seven Tawarghas. I ask you
kindly to ensure that all those who have been forcibly displaced from Tawargha are allowed to return
promptly to their homes. I urge you to ensure that the Tawarghas’ safety is guaranteed, and that those re-
sponsible for attacks on the people of Tawargha are brought to justice. 

Sincerely yours,

       Senden Sie bitte eine Kopie an:

Libysche Botschaft

Herr Kamal R. M. Krista

Geschäftsträger a.i.

Podbielskiallee 42

14195 Berlin 

Fax: 030 - 2005 9699 oder 030 - 200 596 99

E-Mail: info@libysche-botschaft.de  

 Milizen aus Misrata brannten Tawargha 

aus Rache nieder.
© REUTERS
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